Finanzielle Förderung 
Klassenfahrten:

Beziehen Sie Leistungen entsprechend dem zweiten Sozialgesetzbuches SGB II (Hartz IV) oder Hilfen zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII, werden mehrtägige Klassenfahrten als einmalige Leistung übernommen. Darauf besteht ein Rechtsanspruch.

Wenden Sie sich in diesen Fällen bitte rechtzeitig an die entsprechenden Stellen der Arbeitsgemeinschaften.

Einmalige Beihilfen für Klassenfahrten oder teuere Lehrmittel

Erhalten Sie obige Leistungen nicht und verfügen dennoch nur über geringe Mittel, können mehrtägige Klassenfahrten oder teuere Lehrmittel (werden nicht im Rahmen der Lernmittelfreiheit gestellt) durch die Oskar-Karl-Forster-Stiftung gefördert werden.

Gefördert werden begabte und mittellose Schülerinnen und Schüler.

Bei Anträgen geht die Schule nach folgendem Verfahren vor:
1)
Anträge werden an der Schule (Sekretariat oder H. Luther) eingereicht.
2)
Die Schule prüft den Anspruch hinsichtlich Leistungsniveau (Begabung) und Bedürftigkeit und entscheidet über eine Unterstützung.

3)
Ist der Anspruch insbesondere wegen eines zu geringen Leistungsniveaus nicht gegeben, wird er dem Elternbeirat zugeleitet, der in eigener Verantwortung über einen Zuschuss entscheidet. Der Elternbeirat wird informiert, warum die Schule die Förderung ablehnen musste.
4)
Die Verwendung der Gelder ist z.B. durch Rechnungen oder Quittungen nachzuweisen, wenn die Ausgaben nicht zentral über die Schule abgerechnet werden.

4)
Da die Auszahlung der bewilligten  Mittel über die Schule nur zweimal im Jahr erfolgt, übernimmt der Elternbeirat die zeitnahe Zwischenfinanzierung des zugesagten Betrages.

Die entsprechenden Anträge erhalten  Sie im Sekretariat/Direktorat III, im Anhang oder unter 

der Internetadresse mbschwaben.de – Begabtenförderung – Oskar-Karl-Forster-Stiftung.
